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B e t r i f f t: A u f f o r d e r u n g  des be#chlagnahmt fortbestehenden durch die Alliierten Expeditions-
#treitkräfte wiederherzu#tellenden Staates Deut#ches Reich, dieser vertreten durch den seitens 
der Alliierten  Expeditions#treitkräfte  in  Per#onalunion  dien#tverpflichtet  amtieren  zu  habenden 
Reichsmini#ter  für  Transport-,  Umwelt#chutz-,  Energie-  und  Verkehrswe#en sowie  zugleich 
dien#tverpflichtet amtieren zu habenden Reichskanzler des Staates (2tes) Deut#ches Reich an den 
weder zum reichsverfa##ungsrechtlich höheren  Rechtswe#en des  be#chlagnahmt fortbestehen-
den  wiederherzu#tellenden Staates  Deut#ches  Reich,  zum  landesverfa##ungsrechtlich höheren 
Rechtswe#en des  be#chlagnahmt fortbestehenden  durch die  Alliierten  Expeditions#treitkräfte 
wiederherzu#tellenden Landes  Frei#taat  Preußen,  zum  provinzialordnungsrechtlich höheren 
Rechtswe#en der  be#chlagnahmt fortbestehenden  durch die  Alliierten  Expeditions#treitkräfte 
wiederherzu#tellenden Provinz  Brandenburg und Stadtgemeinde Berlin,  zum  kommunalverfa#-
#ungsrechtlich höheren  Rechtswe#en des  be#chlagnahmt fortbestehenden  durch die  Alliierten 
Expeditions#treitkräfte  wiederherzu#tellenden Kommunalverbandes  Gebietskörper#chaft  von 
Groß-Berlin, noch zum berlin#tatusrechtlich höheren Rechtswe#en des berlin#tatus- und beam-
tenrechtlich fortbestehenden verfa##ungsrechtlich Be#onderen Status von Berlin zugelassenen, 
sondern ausschließlich zum Berliner landesrechtlich niederen Rechtswesen vereintes  
Land  Berlin zugelassenen  Bezirksamt  Steglitz-Zehlendorf  von  Berlin  zugelassenen 
Bezirksbürgermeisters Herrn Norbert Kopp, zur  sofortigen Beendigung seiner Ver-
weigerung der zeitlich befristeten  Übergabe des  Jagd#chlo##es Glienicke zu  Zwecken der 
Amtshandlungs-,  Be#oldungs-  und Ent#chädigungsrechtsan#prüche des  ständigen Reichszen-
tralorgans  Reichsmini#terium für Transport-,  Umwelt#chutz-,  Energie-  und Verkehrswe#en zur 
Proklamation der Vereinigten Staaten von Europa vom Atlantik ein#chließlich des Mittelmeer-
raumes bis zum Ural sowie zeitweiligen reichsverfassungsorgans Kommi##ari#che Reichsre-
gierung und deren Bedien#teten zur Fortführung deren Arbeit zur Wiedervereinigung Deut#ch-
lands  als  Ganzes im Jagd#chloß  Glienicke  der  auch durch seine  Per#on an dem  völker-, 
kriegs-,  alliierten auropakontrollratsverwaltungsge#etzes-,  berlin#tatus-, reichsverfa##ungs-,  reichs-
beamten- und  reichsrechtlich durch die  Alliierten Expeditions#treitkräfte deut#cher#eits verwal-
tungsrechtlich und  gerichtlich unanta#tbar amtlich fe#tge#tellten Staatsbürger,  Staats-  und 
Reichsbahnbeamten sowie  Amtsverhältnisträger des Staates (2tes)  Deut#ches Reich seit dem 
08. Mai 1985 vollendet praktizierten Völker-, Kriegs-, Alliierten Europakontrollratsverwal-
tungsge#etzes-,  Berlin#tatus-,  Reichsverfa##ungs-,  Reichsbeamten-,  Reichsrechts-  und Men#chen-
rechtsbrüche, Herrn Dr. jur. h. c. Wolfgang Gerhard Günter Ebel 
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Sehr geehrter Bezirksbürgermeister des Verwaltungsbezirkes Berlin-Steglitz von Berlin 
des Berliner landesrechtlich vereinten Land Berlin, Herr Norbert Kopp,

der am 09. Mai 1945 durch Artikel I § 1 des am 09. Mai 1945 in Kraft getreten bis zum be#chlagnahmt fort-
bestehend  durch die Alliierten Expeditions#treitkräfte  gemäß  Artikel VII  § 9  Ab#atz e) in den  völker-,  kriegs-, 
berlin#tatus-,  reichsverfa##ungs-,  reichsbeamten-  und  reichsrechtlich in  den  garantierten  Außengrenzen vom 31. 
Dezember 1937 durch das SHAEF-Ge#etz Nr. 52 der Alliierten Expeditions#treitkräfte neutral, handlungsfähig und 
#ouverän reichsverfa##ungsrechtlich wiederherzu#tellende Staat (2tes) Deut#ches Reich abzuschließenden Friedensver-
trag fortgeltend, 

– zur klaren Abgrenzung zum am 09. Mai 1945 aufgelösten Dritten Deutschen Reich –, 
im Weiteren Deu#ches Reich genannt, 
ist  völker-,  reichs#taats-,  reichsverfa##ungs-,  reichsbeamten- und reichsrechtlich seit dem 01.  Mai 1965 vertreten 
durch den auf Lebenszeit  deut#cher#eits verwaltungsrechtlich und gerichtlich unanta#tbar in einem öffentlich-
rechtlichen Beamten- und Dien#trechtsverhältnis deut#cher#eits unkündbaren Staats- und Reichsbahnbeamten, 
sowie gemäß Artikel IV der am 09. Mai 1945 in Kraft getreten fortgeltenden SHAEF-Proklamation Nr. 1 
der Alliierten Expeditions#treitkräfte in Per#onalunion per#ongebunden seit dem 08. Mai 1985 der Anwei#ung und 
Kontrolle dem  US Department of State, sowie der  Gerichtsbarkeit dem  US Department of Ju#tice dien#tver-
pflichtet unterliegend, 
seit  dem 08.  Mai 1985  seitens  der  Alliierten  gewollt  reichsverfa##ungs-,  reichsbeamten-  und  reichsrechtlich 
genehmigt auf Zeit in einem öffentlich-rechtlichen Amtsrechtsverhältnis zum be#chlagnahmt fortbestehend durch 
die Viermächte in Einvernehmlichkeit mit den Alliierten Expeditions#treitkräften sowie dem Rat der Außenmini#ter 
der Fünfmächte wiederherzu#tellenden Staate Deut#ches Reich stehend, amtieren zu habender Reichskanzler durch alle 
deutschen Verwaltungen und Gerichte deut#cher#eits verwaltungsrechtlich und gerichtlich unanta#tbar zum 
Zwecke der  erst  auf  Veranla##ung  der  Alliierten  Expeditions#treitkräfte zu erfolgen habenden  Wiederverei-
nigung Deut#chland als Ganzes anzuerkennenden Amtsverhältnisträger des zeitweiligen Reichsverfassungsor-
gans Kommi##ari#che Reichsregierung, 
und  Reichsmini#ters für Transport-,  Umwelt#chutz-,  Energie-  und Verkehrswe#en des  deut#cher#eits verwaltungs-
rechtlich und gerichtlich unanta#tbar  zum Zwecke der erst auf Veranla##ung der Alliierten Expeditions#treit-
kräfte in Einvernehmlichkeit mit dem Rat der Außenmini#ter der Fünfmächte zu erfolgen habenden Proklamation 
der Vereinigten Staaten von Europa vom Atlantik ein#chließlich des Mittelmeerraumes bis zum Ural anzuerkennenden 
Amtsverhältnisträger des ständigen Reichszentralorgans Reichsmini#terium für Transport-, Umwelt#chutz-, Ener-
gie- und Verkehrswe#en als dien#tverpflichtet amtierender Amtsverhältnisträger des Staates Deut#ches Reich, 
Herrn Dr. jur. h. c. Wolfgang Gerhard Günter Ebel, 
ist mittels dieser Aufforderung der unverzüglichen Übergabe des Jagd#chlo##es Glienicke zur Fortführung und 
Erweiterung der Arbeit der Kommi##ari#chen Reichsregierung an der Wiedervereinigung Deut#chlands als Ganzes, 

–  ohne jegliche Mitwirkung irgendeiner  grundgesetzlichen Partei,  des  Parlamentes und der 
Regierung der Bundesrepublik vereinte Deutschland GmbH –,  

sowie an der Proklamation der Vereinigten Staaten von Europa vom Atlantik ein#chließlich des Mittelmeerraumes 
bis zum Ural, 

– zur Auflösung der jetzigen Europäischen Union –, 
bis zur vollzogenen Proklamation der Vereinigten Staaten von Europa vom Atlantik ein#chließlich des Mittelmeer-
raumes bis zum Ural auf Zeit durch das Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf von Berlin zu übergeben, 
ist die bisher vollendet praktizierte Verweigerung der Übergabe des Jagd#chlo##es Glienicke ebenso sofort  
zu beenden, 
wie die vollendet praktizierten Völker-, Kriegs-, Alliierten Europakontrollratsverwaltungsge#etzes-, Berlin#tatus-, 
Reichsverfa##ungs-,  Reichsbeamten-,  Reichs-  und Men#chenrechtsbrüche mit  friedlichen Mitteln zu beenden sind 
und mittels dieser  Aufforderung der  unverzüglichen Übergabe des  Jagd#chlo##es Glienicke zur  Fortführung 
und Erweiterung der Arbeit der Kommi##ari#chen Reichsregierung auf Zeit an der Wiedervereinigung Deut#chland als 
Ganzes und an der Proklamation der Vereinigten Staaten von Europa vom Atlantik ein#chließlich des Mittelmeer-
raumes bis zum Ural die Übergabe mittels folgender Begründung zu erfolgen hat: 

B e g r ü n d u n g

Das Schreiben des Staates Deut#ches Reich vom 01. März 2008 betreffend die seit dem 19. Augu#t 1997 
gegen das bis zum 03. Oktober 1990 zu bestehen gehabt habende Land Berlin und seit dem 03. Oktober 
1990 für eine erneute Übergangszeit zu bestehen habende vereinte Land Berlin beim berlin#tatusrechtlich 
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er#tin#tanzlichen Landgericht  in Berlin im fortbestehenden  Briti#chen Sektor von Groß-Berlin rechtshängige 
Klage zur Geschäftsnummer 13 0. 446/97, 
zur wörtlichen Fe#t#tellung von völker-, kriegs-, alliierten expeditions#treitkräfte-, viermächte-, berlin#tatus-, reichsver-
fa##ungs-,  reichsbeamten-  und  reichsrechtlichen  Sachverhalten  und  Tatbe#tänden des  seit  dem  09.  Mai 1945 
be#chlagnahmt fortbestehend in den Außengrenzen vom 31. Dezember 1937 neutral, handlungsfähig und #ouverän 
durch die Viermächte wiederherzu#tellenden mit dem Staate Deut#ches Reich abzuschließenden Friedensvertrag,
vertreten  seit  dem  08.  Mai 1985  durch den  seitens  der  Alliierten  Expeditions#treitkräfte  per#ongebunden 
dien#tverpflichtet amtieren zu habenden Reichskanzler und Reichsmini#ter für Transport- Umwelt#chutz-, Energie- und 
Verkehrswe#en und Reichskanzler, 
Herrn Dr. jur. h. c. Wolfgang Gerhard Günter Ebel der Amtsverhältnisträger des Staates Deut#ches Reich, 
zur  wörtlichen  Fe#t#tellung  von  völker-,  kriegs-,  alliierten  expeditions#treitkräfte-,  viermächte-,  berlin#tatus-, 
landesverfa##ungs-,  landesbeamten-  und landesrechtlichen Sachverhalten und Tatbe#tänden des seit dem 09.  Mai 
1945  be#chlagnahmt fortbestehend  in  den  Innengrenzen vom 01.  Augu#t 1941  neutral,  handlungsfähig  und 
#ouverän durch die Viermächte wiederherzu#tellenden Lande Frei#taat Preußen,
vertreten seit  dem 25.  Februar 1987  durch den seitens der  Alliierten  Expeditions#treitkräfte  per#ongebunden 
dien#tverpflichtet amtieren zu habenden Mini#terprä#identen und Landesmini#ter für Handel und Gewerbe, 
Herrn Dr. jur. h. c. Wolfgang Gerhard Günter Ebel der Amtsverhältnisträger des Landes Frei#taat Preußen, 
zur  wörtlichen  Fe#t#tellung  von  völker-,  kriegs-,  alliierten  expeditions#treitkräfte-,  viermächte-,  berlin#tatus-, 
provinzialordnungs-,  provinzialbeamten-  und provinzialrechtlichen Sachverhalten und Tatbe#tänden der seit dem 09. 
Mai 1945  be#chlagnahmt fortbestehend in  den  Grenzen vom 30.  Januar 1933  neutral,  handlungsfähig  und 
#ouverän durch die Viermächte wiederherzu#tellenden Provinzen Brandenburg und Stadtgemeinde Berlin,
vertreten seit dem 09.  November 1989  durch den seitens der  Alliierten Expeditions#treitkräfte per#ongebunden 
dien#tverpflichtet amtieren zu habenden Oberprä#identen, 
Herrn Dr. jur. h. c. Wolfgang Gerhard Günter Ebel der Amtsverhältnisträger der Provinz Brandenburg und 
Stadtgemeinde Berlin, 
zur  wörtlichen  Fe#t#tellung  von  völker-,  kriegs-,  alliierten  expeditions#treitkräfte-,  viermächte-,  berlin#tatus-, 
kommunalverfa##ungs-,  kommunalbeamten-  und kommunalrechtlichen Sachverhalten und Tatbe#tänden des seit dem 
09.  Mai 1945  be#chlagnahmt fortbestehend in den  Grenzen vom 01.  April 1938  neutral,  handlungsfähig und 
#ouverän durch die Viermächte wiederherzu#tellenden Kommunalverbande Gebietskörper#chaft von Groß-Berlin,
vertreten seit  dem 03.  Oktober 1990  durch den seitens  der  Alliierten  Expeditions#treitkräfte  per#ongebunden 
dien#tverpflichtet amtieren zu habenden Oberbürgermei#ter, 
Herrn Dr. jur. h. c. Wolfgang Gerhard Günter Ebel der  Amtsverhältnisträger des Kommunalverbandes 
Gebietskörper#chaft von Groß-Berlin, 
ohne irgendeine  grundgesetzliche oder  Berliner landesrechtliche Partei oder  Vereinigung durch sein 
Leben und seine Arbeit zur Wahrung, dem Schutze und Fortbe#tande des verfa##ungsrechtlich Be#onderen Status 
von Berlin als  frieden#tiftendes Rechtsmittel zum Wohle und Nutzen des ge#amten Deut#chen Volkes,  berlin#tatus- 
und beamtenrechtlich dien#tverpflichtet tätig,  
liegt dem Bezirksbürgermeister nachweislich seit dem 04. März 2008, 
und das Schreiben des Staates Deut#ches Reich als Eigentümer des Zentralflughafens Tempelhof, betreffend die 
berlin#tatuswidrigen Abstimmungsbenachrichtigungen vom 08. April 2008, 
liegt dem Bezirksbürgermeister nachweislich seit dem 11. April 2008 schriftlich vor.

Beide Schreiben wurden bisher weder beantwortet, 
noch in dem Wi##en, 
daß  der  durch die  Politik,  Verwaltung,  Polizei und  Gerichtsbarkeit durch falsche Vornamen wie 
Wolfgang oder Wolfgang Gerhard Günther und falscher Anschrift Königsweg 4 in 14163 Berlin, 
vom an #einer eigenen Per#on vor#ätzlich  praktizierten Verbrechen wider die  reichsverfa##ungsrechtlich garan-
tierte  Men#chenwürde und reichsbeamten- sowie  reichsrechtlich garantierten  Men#chenrechte irgendeine Beach-
tung fanden, 
selbst nach  grundgesetzlichen,  wie auch  Berliner landesrechtlichen Recht und  Gesetz nicht möglich 
sind, 
auf Anweisung der ausschließlichen Privatperson Herr Matthias von Tippelskirch an die ohne gültigen 
Gerichtsbeschluß handelnde Berliner landesrechtliche Vollstreckungsbeamtin Frau Carola Frick, 
die ihrerseits die auf ihre Anweisung anwesende Polizei die Anweisung erteilte den deut#cher#eits verwal-
tungsrechtlich und gerichtlich unanta#tbar unkündbaren Staatsbürger, Staats- und Reichsbahnbeamten, 



sowie in Per#onalunion Amtsverhältnisträger des Staates Deut#ches Reich, 
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des Landes Frei#taat Preußen, 
der preußischen Provinz Brandenburg und Stadtgemeinde Berlin 
und des Kommunalverbandes Gebietskörper#chaft von Groß-Berlin, 
Herrn Dr. jur. h. c. Wolfgang Gerhard Günter Ebel, 
daß das seit dem 09. Mai 1945 be#chlagnahmt fortbestehende der Anwei#ung, Kontrolle und Gerichtsbarkeit den 
Alliierten Expeditions#treitkräften unterliegende, 
seit  dem 09.  Mai 1945  be#chlagnahmt fortbestehende  Reichsei#enbahnvermögen als  Sondervermögen Staates 
Deut#ches  Reich ohne  #chriftliche  Ermächtigung  des  Befehlshabers  der  Alliierten  Expeditions#treitkräfte nicht  
betreten dürfen, 
die anwesende Berliner landesrechtliche Polizei am 21. Februar 2008 1200 Uhr MEZ mittels Anwendung 
direkter Gewalt vom Gelände seines seit dem 08. Mai 1985 provi#ori#chen Amts#itzes und seiner provi#ori#chen 
Amtswohnung auf dem mit einem Haus bebauten Reichsei#enbahnvermögen gelegen berlin#tatus- und po#tali#ch 
richtig bezeichnet im Königsweg 1, in  B-1000  Berlin-Zehlendorf 1,  zwangsweise zu entfernen und  ohne #eine 
lebensnotwendigen Medikamente auf den Bürgersteig stellten, 
bis zum heutigen Tage weder irgendeine Abhilfe zur sofortigen Beendigung des vollendet praktizierten 
Verbrechens wider die Men#chenwürde und wider die Men#chenrechte, noch  Hilfe zur voll#tändigen Rehabilitation 
geschaffen wurde.  

Da beide Schreiben ebenso unbeantwortet blieben, 
wie bis zum heutigen Tage gegen das  Verbrechen wider die reichsverfa##ungsrechtlich garantierte  Men#chen-
würde, wie auch wider die reichsbeamten- und reichsrechtlich garantierten Men#chenrechte 
der Richter am Amtsgericht Schöneberg in Berlin, Herr Zehrer und Herr König, 
der Rechtspflegerin am Amtsgericht Schöneberg in Berlin, Frau Heinecke, 
der Vollstreckungsbeamtin am Amtsgericht Schöneberg in Berlin, Frau Carola Frick,
der Polizeibeamten des Abschnitts 43 des Polizeipräsidenten in Berlin des vereinten Land Berlin,
auf Veranlassung der Privatpersonen Herr Matthias von Tippelskirch und Frau Heike Zaiser, 
mit der nach 28 jähriger Arbeit an der Wiedervereinigung Deut#chland als Ganzes und an der Proklamation der 
Vereinigten  Staaten  von  Europa  vom Atlantik  ein#chließlich  des  Mittelmeerraumes  bis  zum Ural ohne  jedes 
geltende Gerichtsurteil und  ohne jeden geltenden Gerichtsbeschluß am 21.  Februar 2008 durch einen 
gemeinschaftlichen Willkürakt auf Veranlassung der Privatperson Herr Matthias von Tippelskirch, 

– dessen  Verwandter der Vorstandvorsitzende der  IKB-Bank in Düsseldorf ist  und der dem 
ge#amten Deut#chen Volk durch seine krankhafte Geldsucht 8,3 Milliarden bescherte gegen den 
weder die CSU, die CDU, die SPD, die FDP, noch die Linke oder die Staatsanwaltschaft etwas 
unternehmen –, 

die  Rechtspflegerin Frau Heinecke, die  Vollstreckungsbeamtin Frau Carola Frick, und die am völker-, 
kriegs-, alliierten europakontrollratsverwaltungsge#etzes-, berlin#tatus-, reichsverfa##ungs-, reichsbeamten-, reichsrechts- 
und  men#chenrechtswidrigen Polizeieinsatz beteiligten  Polizeibeamten den  dien#tverpflichtet  amtieren  zu 
habenden Amtsverhältnisträger des be#chlagnahmt fortbestehend durch die Alliierten Expeditions#treitkräfte neutral, 
handlungsfähig  und  #ouverän  wiederherzu#tellenden Staates  Deut#ches  Reich Herrn  Dr.  jur.  h.  c.  Wolfgang 
Gerhard Günter Ebel, 
in dem Wi##en und Bewußt#ein, 
daß das  seit  dem 09.  Mai 1945  be#chlagnahmt fortbestehend  Reichsei#enbahnvermögen ausschließlich der 
Anwei#ung,  Kontrolle  und  Gerichtsbarkeit  den  Alliierten  Expeditions#treitkräften unterliegt  und  keiner weder 
deutschen Verwaltung,  noch  deutschen Gerichtsbarkeit,  durch Anwendung von Gewalt zwangsweise 
vom Grund#tück des be#chlagnahmten, 

– durch Polizeibeamte des vereinten Land Berlin nicht betreten zu dürfenden –, 
Reichsei#enbahnvermögen im Königsweg 1 in B-1000 Berlin-Zehlendorf 1 entfernten, und mit den Worten auf 
den Bürgersteig stellten, 
daß ein Grundstückzutrittsverbot und zum Verbrechen wider die Men#chenwürde und Men#chenrechte durch den 
Betroffenen befragt, was denn nun geschehen solle, 
der auf  Veranlassung des Bundesverwaltungsamt Köln durch Beschluß des Amtsgerichts Köln durch 
das Landesinstitut für gerichtliche und soziale Medizin Berlin nervenärztlich fachbegutachtet durch das 
Amtsgericht Köln deut#cher#eits  verwaltungsrechtlich und  gerichtlich unanta#tbar auf Lebenszeit  am 19. 
Januar 1988 fe#tge#tellte Staats- und Reichsbahnbeamte, sowie durch Beweisanordnung des Sozialgerichts in  



Berlin durch den Chefarzt der Abteilung für Psychiatrie und Neurologie des Krankenhauses Moabit  
nervenärztlich fachbegutachtet ohne phy#i#chen und p#ychi#chen Krankheitswert arbeitfähig deut#cher#eits verwal-

       - 5 
-

Blatt 5 zu DR CK A I/2. I. 130-2-05/08                 vom 09. Mai 2008

tungsrechtlich und gerichtlich unanta#tbar fe#tge#tellten Amtsverhältnisträger des Staates Deut#ches Reich, 
Herr Dr. jur. h. c. Wolfgang Gerhard Günter Ebel die Antwort bekam er solle sich als  irrer in das  
Walthaus zu begeben, da dort eine Psychiatrische und Neurologische Abteilung bestände.

Da diese Verbrechen wider die reichsverfa##ungsrechtlich garantierte Men#chenwürde und wider die reichsbeamten- 
und reichsrechtlich durch die Viermächte zum 22. Mai 1949 bereinigten Fassung  Men#chenrechte weder durch 
das machthungrige Parlament noch durch die ebenfalls machthungrige Regierung der Bundesrepublik  
vereinte Deutschland GmbH, die seit dem 18.  Juli 1990 ohne geltendes Grundgesetz für die Bundes-
republik Deutschland weder ein Staat noch Deut#chland ist, 
weder  durch das ebenfalls  machthungrige Abgeordnetenhaus, noch  durch den  machthungrigen Senat  
des vereinten Land Berlin Beachtung findet,
ist es dringend an der Zeit, 
daß durch die Hilfe des Internets und ausländischer Medien, 

– deutscherseits ist die gesamte Presse- und Medienwelt korrumpiert –, 
die  durch das  grundgesetzliche Parlament und die  grundgesetzliche Regierung der Bundesrepublik  
vereinte Deutschland GmbH seit dem 18. Juli 1990 permanent am ge#amten Deut#chen Volk praktizierten 
Verbrechen  wider  die  Men#chenwürde  und  wider  die  Men#chenrechte den  Völkern des  Planeten  Erde in  dem 
Bewußt#ein zur Kenntnis zu bringen, 
daß der Zweite Weltkrieg gegen das Völkerrechts#ubjekt Deut#chland, 

– das Dritte Deutsche Reich, welches den Zweiten Weltkrieg führte, ist durch die Viermächte am 
23. Mai 1945 vollständig aufgelöst worden, die Bundesrepublik Deutschland existiert seit dem 
18.  Juli 1990 nicht mehr und die  Bundesrepublik vereinte Deutschland GmbH ist weder  ein 
Staat, noch das Völkerrechts#ubjekt Deut#chland, sondern durch die Alliierten aufzulösen –, 

durch den Waffenstillstand der  Deutschen Wehrmacht  des  Dritten Reiches am 08.  Mai 1945  nicht 
beendet werden konnte, 
sondern ausschließlich durch den mit in den Außengrenzen vom 31. Dezember 1937 neutral, handlungsfähig und 
#ouverän wiederherzu#tellenden Staate Deut#ches Reich abzuschließenden Friedensvertrag in Einvernehmlichkeit mit 
den  Alliierten  Expeditions#treitkräften und  der  Ru##i#chen  Föderation  durch  den  Rat  der  Außenmini#ter  der 
Fünfmächte sowie den  Vereinten Nationen beendet werden  kann und genau dieser  Sachverhalt und diese 
Tat#achen, 
durch die den Nationalsozialismus verherrlichen Bundesbeamten beim Bundesnachrichtendienst, 

– richtigerweise zu bezeichnen mit Organisation Gehlen –, 
beim Auswärtigen Amt, beim Bundesminister des Innern, beim Bundeskanzleramt und beim Bundesprä-
sidialamt etc. mit allen Mitteln der Willkür verhindern.                   

Dem  Berliner landesrechtlichen Abgeordnetenhaus,  Senat von Berlin und  allen Bezirksverwaltungen 
des vereinten Land Berlin ist  deut#cher#eits verwaltungsrechtlich und gerichtlich unanta#tbar bekannt und 
bewußt, 
daß der  berlin#tatusrechtlich bis zum mit seiner Regierungshauptstadt  Groß-Berlin wiederherzu#tellende Staat 
Deut#ches Reich abzuschließende Friedensvertrag,  
das mit seiner Regierungshauptstadt Groß-Berlin wiederherzu#tellenden Land Frei#taat Preußen, 
die  mit  ihrem  Regierungssitz  Groß-Berlin wiederherzu#tellenden Provinz  Brandenburg  und  Stadtgemeinde 
Berlin, 
und der mit ihrem Regierungssitz  Groß-Berlin wiederherzu#tellenden Kommunalverband  Gebietskörper#chaft 
von Groß-Berlin, 
gemäß  Artikel 2  Satz 1 des  durch die Alliierten unratifizierten Übereinkommen zur Regelung bestimmter  
Fragen in bezug auf Berlin, vom 25. September 1990 [BGBl. II S. 1274], 
fortbestehen zu habenden 12 Verwaltungsbezirke der We#t#ektoren in Groß-Berlin sowie 8 Verwaltungs-
bezirke im fortbestehen zu habenden Ru##i#chen Sektor in Groß-Berlin, 
daß das  gemäß dem bis  zum mit  dem  handlungsfähig  wiederherzu#tellenden Staate  Deut#ches  Reich abzu-
schließenden  Friedensvertrag fortgeltende  Protokoll  zwi#chen  den  Regierungen  der  Vereinigten  Staaten  von 
Amerika, dem Vereinigten Königreich und der Union der Soziali#ti#chen Sowjet-Republiken über die Be#atzungszonen 



in Deut#chland und die „Verwaltung von Groß-Berlin“ vom 12. September 1944 in der Fassung der Änderung 
und Ergänzung vom 14. November 1944, 
durch Artikel I § 1 des SHAEF-Ge#etzes Nr. 52 seitens der Alliierten Expeditions#treitkräfte sowie gemäß dem 
fortgeltenden SMAD-Befehl Nr. 124 des Jahres 1945 der heutigen Ru##i#chen Föderation gemäß der Verfü-
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gung der Ober#ten Militär#taatsanwalt#chaft der Ru##i#chen Föderation vom 21. Mai 1996, 
deut#cher#eits verwaltungsrechtlich und gerichtlich unanta#tbar fe#tge#tellt,
fortbestehen bestehen zu habenden 20 Verwaltungsbezirke des in den Grenzen vom 01. April 1938 Kom-
munalverbandes Gebietskörper#chaft Groß-Berlin, 
der in den Grenzen vom 30. Januar 1933 Provinz Brandenburg und Stadtgemeinde Berlin, 
des in den Innengrenzen vom 01. Augu#t 1941 Landes Frei#taat Preußen, 
des in den Außengrenzen vom 31. Dezember 1937 Staates Deut#ches Reich, 
weder  völker-,  kriegs-,  berlin#tatus-,  verfa##ungs-  noch  ge#etzgeberi#ch durch die  seit  dem  18.  Juli 1990 
Bundesrepublik  vereinte  Deutschland  GmbH,  oder  durch die  Länder der  Bundesrepublik  vereinte 
Deutschland GmbH, 
noch  durch das  seit  dem 03.  Oktober 1990  vereinte  Land Berlin weder  geändert,  noch  aufgehoben 
werden können.      

Daß, gemäß der 12 Haager Friedensabkommen Völkerrechts#ubjekt Deut#chland, 
– nach  Artikel I des  SHAEF-Ge#etzes Nr.  1 vertreten durch den Staat  Deut#ches Reich auf der 
Rechtsgrundlage der  durch das  ge#amte Deut#che Volk gewählten  Verfa##ung des Deut#chen Reichs 
sowie der Reichsge#etzgebung in der Fassung vom 30. Januar 1933 –, 

wurde  durch Artikel I  des  SHAEF-Ge#etzes Nr.  52 mit  den 17 Reichsländern  Frei#taat  Anhalt,  Frei#taat 
Baden, Frei#taat Bayern, Frei#taat Braun#chweig, Frei#taat Freie Han#e#tadt Bremen, Frei#taat Freier Volks#taat 
Württemberg, Frei#taat Freie  und Han#e#tadt Hamburg, Frei#taat Freie  und Han#e#tadt Lübeck, Frei#taat Lippe, 
Frei#taat Mecklenburg-Schwerin, Frei#taat Mecklenburg-Strelitz, Frei#taat Oldenburg, Frei#taat Preußen, Frei#taat 
Sach#en, Frei#taat Schaumburg-Lippe, Frei#taat Thüringen, Frei#taat Volks#taat He##en, den Frei#taat Preußen mit 
seinen den in den Grenzen vom 30. Januar 1933 fortbestehen zu habenden und wiederherzu#tellenden Provin-
zen Brandenburg, Grenzmark Po#en-We#tpreußen, Hannover, He##en-Na##au, Hohenzolleri#che Lande, Nieder#chle#ien, 
Ober#chle#ien, O#tpreußen, Pommern, Re#tprovinz We#tpreußen, Rheinprovinz, Sach#en, Schleswig-Hol#tein, Stadtge-
meinde Berlin, und We#tfalen, einschließlich dem in den Grenzen vom 01. April 1938 mit den 20 Verwal-
tungsbezirken Berlin-Mitte, Berlin-Tiergarten, Berlin-Wedding, Berlin-Prenzlauer Berg, Berlin-Friedrichshain, 
Berlin-Kreuzberg, Berlin-Charlottenburg, Berlin-Spandau, Berlin-Wilmersdorf, Berlin-Zehlendorf, Berlin-Schöne-
berg,  Berlin-Steglitz,  Berlin-Tempelhof,  Berlin-Neukölln,  Berlin-Treptow,  Berlin-Köpenick,  Berlin-Lichtenberg, 
Berlin-Weißen#ee,  Berlin-Pankow,  und  Berlin-Reinickendorf wiederherzu#tellenden Kommunalverband  Gebiets-
körper#chaft von Groß-Berlin, und den übrigen Provinzen, Gauen, Städten, Gemeinden und Kommunen 
bis zum mit dem be#chlagnahmt fortbestehend in den völker- und kriegsrechtlich garantierten Außengrenzen vom 
31.  Dezember 1937  neutral  und  #ouverän  wiederherzu#tellenden Staate  Deut#ches  Reich abzuschließenden 
Friedensvertrag den  Anwei#ungen, der  Kontrolle und Gerichtsbarkeit den Alliierten Expeditionskräften unterstellt 
und so auch das Reichsei#enbahnvermögen, 

– Deut#che Reichsbahn –, 
Reichsbank-, Reichsmedizinal- und Reichspo#tvermögen, 

– Deut#che Reichsbank und Deut#che Reichspo#t –, 
des reichsverfa##ungs-, reichsbeamten- und reichsrechtlichen Staates Deut#ches Reich. 

Berlin#tatusrechtliche Staatsbürger, 
– das Gebiet der bis zum mit dem Staate Deut#ches Reich abzuschließenden Friedensvertrag fortbe-
stehenden Be#onderen Zone Berlin  war zu keinem Zeitpunkt bis zum 03.  Oktober 1990 ein Land 
Berlin der Bundesrepublik Deutschland, wie auch das seit dem 03. Oktober 1990 be#atzungsrecht-
liche  Mittel  der  Viermächte vereintes  Land  Berlin weiterhin  kein Land der  Bundesrepublik 
vereinte  Deutschland  GmbH ist  und  das  vereinte  Land  Berlin weiterhin  durch das 
be#atzungsrechtliche  Mittel  der  We#tmächte Bundesrepublik  vereinte  Deutschland  GmbH nicht 
regiert werden darf –, 

wie auch auf der Rechtsgrundlage des Reichsbeamtenge#etzes vom 17. Mai 1907 in der durch die Viermächte 
zum 22. Mai 1949 bereinigten Fassung geltend auf Lebenszeit in einem öffentlich-rechtlichen Beamten- und 



Dien#trechtsverhältnis zum Staate Deut#ches Reich stehende Staats-, Reichsbahn-, Reichsbank-, Reichsmedizinal- 
und Reichspo#tbeamte, 
sowie auf der Rechtsgrundlage der mit  Wi##en und Billigung der Viermächte zum 08.  Mai 1985 geändert 
und ergänzten Verfa##ung des Deut#chen Reichs, vom 11. Augu#t 1919, 

– bis zum mit dem be#chlagnahmt fortbestehenden Staate  Deut#ches Reich abzuschließenden Frie-
densvertrag –, 

gemäß  Artikel IV  der  am  09.  Mai 1945  in  Kraft getreten  fortgeltend  gemäß  Artikel 2  des 
Übereinkommen
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zur Regelung bestimmter Fragen in bezug auf Berlin durch die  Verwaltung und  Gerichtsbarkeit des 
vereinten Land Berlin Beachtung zu finden habenden SHAEF-Proklamation Nr. 1, 
auf Zeit in einem öffentlich-rechtlichen Amtsrechtsverhältnis zum Staate Deut#ches Reich stehende Amtsverhält-
nisträger als Vertreter des zeitweiligen Reichsverfassungsorgans  Kommi##ari#che Reichsregierung oder als 
Vertreter des  ständigen Reichszentralorgans  Reichsmini#terium für  Transport-,  Umwelt#chutz-,  Energie-  und 
Verkehrswe#en der  Anwei#ung und Kontrolle dem US Department of State sowie der Gerichtsbarkeit dem US 
Department of Ju#tice dien#tverpflichtet unterliegen,
unterliegt deut#cher#eits verwaltungsrechtlich und gerichtlich unanta#tbar dieser Per#onenkreis unkündbar dem 
reichsverfa##ungsrechtlich höheren  Rechtswe#en der  Verwaltung und  Gerichtsbarkeit des  der  Kontrolle  und 
Gerichtsbarkeit den Alliierten Expeditions#treditkräften unterliegenden Staates  Deut#ches Reich und steht nach 
Artikel 13  der  Verfa##ung  des  Deut#chen  Reichs dem  grundgesetzlich niederen  Rechtswesen  der 
Bundesrepublik  vereinte  Deutschland  GmbH,  wie  auch  dem  Berliner  landesrechtlich niederen 
Rechtswesen vereintes Land Berlin, 

– da es ohne einen Friedensvertrag mit dem durch die Viermächte wiederherzu#tellenden Staate Deut-
#ches Reich, dessen Abschluß mit der Bundesrepublik vereinte Deutschland GmbH weder völker-, 
#taatsrechtlich, noch grundgesetzlich möglich ist, weder einen Rechtsfrieden, eine laufende Recht-
sprechung, eine Rechtssicherheit, noch eine Rechtseinheit gibt –, 

exterritorial gegenüber.  

Auf Veranlassung des SHAEF-Ge#etzgebers Alliierte Expeditions#treitkräfte, 
vertreten durch den US Hochkommi##ar in Deut#chland,  
in Einvernehmlichkeit mit dem Rat der Außenmini#ter der Fünfmächte, 
sowie den Viermächten, 
wurde auf der Rechtsgrundlage des  Artikels II der  Mitteilung über die Dreimächtekonferenz von Berlin zur 
Errichtung der Vereinigten Staaten von Europa vom Atlantik ein#chließlich des Mittelmeerraumes bis zum Ural mit 
Wirkung zum 08. Mai 1985, 
das ständige Reichszentralorgan  Reichsmini#terium für Transport-,  Umwelt#chutz-,  Energie-  und Verkehrwe#en 
errichtet und hat per#ongebunden der in Per#onalunion Staatsbürger, 
seit dem 01. Mai 1965 ohne #chriftliche Ermächtigung des Befehlshabers für die Be#ondere Zone Berlin deut#cher-
#eits verwaltungsrechtlich und gerichtlich unkündbare, 
sondern amtlich mit seinem richtigen Namen Herr Wolfgang Gerhard Günter Ebel durch das grundge-
setzliche Amtsgericht Köln am 19. Januar 1988 unanta#tbar anzuerkennende Staats- und Reichsbahnbeamte, 
sowie seit dem 08. Mai 1985 im Amtsrechtsverhältnis zum Staate Deut#ches Reich dien#tverpflichtet stehende 
seit dem 12. September 1985 durch das Berliner Abgeordnetenhaus, durch den Berliner Senat und durch 
die  gesamte Berliner landesrechtliche Verwaltung und Gerichtsbarkeit unanta#tbar amtlich anzuerken-
nende Herr  Wolfgang Gerhard Günter  Ebel  als  amtierender  Reichsmini#ter  für  Transport-,  Umwelt#chutz-, 
Energie- und Verkehrswe#en,
sowie auf Veranlassung des US Department of State Berlin, 
vertreten durch den Sondermini#ter des US Department of State Berlin  als  Vertreter der Alliierten Expeditions-
#treitkräfte,  
in  Einvernehmlichkeit mit den  Viermächten auf der Rechtsgrundlage des  Artikels III der  Mitteilung über die 
Dreimächtekonferenz von Berlin wurde zur Öffnung der innerdeut#chen Wirt#chaftsgrenzen am 09. November 1989 
auf der Rechtsgrundlage der Verfa##ung des Deut#chen Reichs mit Wirkung zum 08. Mai 1985 das zeitwei-
lige Reichsverfassungsorgan Kommi##ari#che Reichsregierung errichtet und hat  per#ongebunden der in Per#onal-
union Staatsbürger, seit dem 01.  Mai 1965 ohne #chriftliche Ermächtigung des Befehlshabers für die Be#ondere 
Zone Berlin deut#cher#eits verwaltungsrechtlich und gerichtlich unkündbare, sondern amtlich mit seinem 



richtigen Namen Herr Wolfgang Gerhard Günter Ebel durch die Berliner landesrechtliche Verwaltung 
und Gerichtsbarkeit unanta#tbar anzuerkennende Staats- und Reichsbahnbeamte, 
sowie seit dem 08. Mai 1985 im Amtsrechtsverhältnis zum Staate Deut#ches Reich dien#tverpflichtet stehende 
durch das Berliner Abgeordnetenhaus, den Berliner Senat seit dem 12.  September 1985 und durch die 
gesamte  Berliner  landesrechtliche  Verwaltung und Gerichtsbarkeit unanta#tbar amtlich  seit  dem 28. 
Januar 2004 anzuerkennende Herr Dr. jur. h. c. Wolfgang Gerhard Günter Ebel als  amtierender Reichs-
kanzler,
auf der Rechtsgrundlage der fortgeltenden US Durchführungsbe#timmung Nr. 14 zur Zweiten Verordnung zur 
Neuordnung des Geldwe#ens (Um#tellungsverordnung) seit dem 08. Mai 1985 durch den Staat Deut#ches Reich, 

– in keiner Art und Weise weder durch die Bundesrepublik vereinte Deutschland GmbH, noch 
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durch das vereinte Land Berlin –, 
einen  Rechtsan#pruch auf einen  durch die Alliierten aus dem  be#chlagnahmt fortbestehenden  Reichsei#enbahn-
vermögen genehmigten reichsverfa##ungs-, reichsbeamtenrechtlich einen seit dem 08. Mai 1985 reichsgerichtsver-
fa##ungsge#etzlich rechtmäßigen  Amtshandlungsan#pruch als  dien#tverpflichtet amtieren zu habender Reichsmini#ter 
und Reichskanzler auf den provi#ori#chen Amts#itz, 
sowie einen Rechtsan#pruch auf seine provi#ori#che Amtswohnung auf dem mit einem Haus bebauten be#chlag-
nahmt fortbestehenden Reichsei#enbahnvermögen, 
berlin#tatusrechtlich richtig bezeichnet gelegen im Königsweg 1, in B-1000 Berlin-Zehlendorf 1, 
zu Gesamtkostenlasten des Haupttreuhänders für durch die We#tmächte zwangsübertragen zu wahren, zu 
mehrendes und zu verwaltendes fortbestehend be#chlagnahmtes Reichseigentum beim Senator für Finanzen 
in Berlin, 
da weder das in den drei We#tzonen gemäß SHAEF-Ge#etz Nr. 52 und das in der Sowjeti#chen Zone sowie 
im fortbestehenden  Ru##i#chen Sektor in Groß-Berlin gemäß  SMAD-Befehl Nr. 124  be#chlagnahmt fortbe-
stehende Reichseigentum Eigentum der Bundesrepublik vereinte Deutschland GmbH,
noch das im Gebiet der Be#onderen Zone Berlin be#chlagnahmt fortbestehende Reichseigentum Eigentum des 
vereinten Landes Berlin ist.         

Das in der Zeit vom 23. Mai 1949 bis zum 18. Juli 1990 zu bestehen gehabt habende be#atzungsrechtliche 
Mittel der We#tmächte Bundesrepublik Deutschland für das Gebiet der drei We#tzonen bestand, 
gemäß dem Protokoll zwi#chen den Regierungen der Vereinigten Staaten von Amerika, dem Vereinigten Königreich 
und der Union der Soziali#ti#chen Sowjet-Republiken über die Be#atzungszonen in Deut#chland und die Verwaltung 
von „Groß-Berlin“ in der Fassung der Änderungen und Ergänzungen vom 14. November 1944 der Viermächte, 
auf der Rechtsgrundlage des Artikels 43 der Haager Landkriegsordnung ausschließlich als be#atzungsrechtliches 
Mittel der We#tmächte gemäß dem Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, 

– welches keine durch das deut#che Volk gewählte Verfassung, sondern ein Ge#etz der Be#etzenden 
zur Aufrechterhaltung von Ruhe und Ordnung für die Zeit der Be#etzung ist –, 

für eine durch die Alliierten zu bestimmende Übergangszeit, und ist weder zu irgendeinem Zeitpunkt mit 
dem be#chlagnahmt fortbestehenden Staat  Deut#ches Reich teilidentisch oder das bis zum mit dem Staate 
Deut#ches Reich abzuschließenden Friedensvertrag be#chlagnahmt fortbestehende Reichseigentum zu irgendei-
nem Zeitpunkt  Bundesvermögen gewesen, sondern  treuhänderisch zu  wahrendes,  zu  mehrendes und zu 
verwaltendes Reichseigentum, 
noch ist  das seit  dem 18.  Juli 1990 für eine erneute  Übergangszeit zu bestehen habende  be#atzungs-
rechtliche Mittel der We#tmächte Bundesrepublik vereinte Deutschland GmbH mit dem  Völkerrechts#ubjekt 
Deut#chland identisch.

Das durch die Alliierten Expeditions#treitkräfte be#chlagnahmt fortbestehende Völkerrechts#ubjekt Deut#chland, 
vertreten durch den Staat Deut#ches Reich, 
dieser vertreten durch die Amtsverhältnisträger der Kommi##ari#chen Reichsregierung, 
teilt der grundgesetzlich niederen Verwaltung und Gerichtsbarkeit, 
wie auch der Berliner landesrechtlich niederen Verwaltung und Gerichtsbarkeit völker-, kriegs-, alliierten 
europakontrollratsverwaltungsge#etzes-, berlin#tatus-, reichsverfa##ungs-, reichsbeamten- und reichsrechtlich der guten 
Ordnung wegen mit, 
das weder für, noch gegen das Völkerrechts#ubjekt Deut#chland, 

– die Bundesrepublik vereinte Deutschland GmbH ist weder Deut#chland, noch der Staat Deut#ches 
Reich –, 



weder der Einigungsvertrag vom 31. Augu#t 1990, noch der Vertrag über die abschließende Regelung in  
bezug auf Deutschland vom 12. September 1990 Anwendung findet,
sondern die 12 Haager Friedensabkommen, 
die SHAEF-Ge#etzgebung der Alliierten Expeditions#treitkräfte, 
das Protokoll zwi#chen den Regierungen der Vereinigten Staaten von Amerika, dem Vereinigten Königreich und der 
Union  der  Soziali#ti#chen  Sowjet-Republiken  über  die  Be#atzungszonen  in  Deut#chland  und  die  Verwaltung von 
„Groß-Berlin“ in der Fassung vom 05. Juni 1945, 
die Mitteilung über die Dreimächtekonferenz von Berlin, 
das vollständige Übereinkommen zur Regelung bestimmter Fragen in bezug auf Berlin, 
und,
daß allein die Alliierten den Zeitpunkt bestimmen zu dem das be#atzungsrechtliche Mittel der We#tmächte 
  

       - 9 
-

Blatt 9 zu DR CK A I/2. I. 130-2-05/08                 vom 09. Mai 2008

Bundesrepublik vereinte Deutschland GmbH und zu dem das be#atzungsrechtliche Mittel der Viermächte ver-
eintes Land Berlin aufhören werden zu existieren, 
und weder ein in Berlin berlin#tatuswidriger Bundespräsident,  Deutscher Bundestag, eine in Berlin berlin-
#tatuswidrige Bundesregierung, ein in Berlin berlin#tatuswidriger Bundesrat, 
noch ein zum Gebiet der fortbestehenden Be#onderen Zone Berlin unzulässiges Bundesverfassungsgericht, 
Bundesverwaltungsgericht und Bundesfinanzhof. 

Wer als seit dem 18. Juli 1990 wieder sein zu habende deut#che natürliche oder juri#ti#che Per#on, 
–  Bundesbürger gibt es ebenso nicht wie eine Staatsangehörigkeit  deutsch und die Benutzung 
des § 1 der Verordnung über die Staatsangehörigkeit vom 05. Februar 1934 der Nationalsozia-
listen seitens der Bundesrepublik vereinte Deutschland GmbH dient ausschließlich der Verherr-
lichung des Nationalsozialismus durch den Bundesminister des Innern –, 

zur Verhinderung der bisher nicht erfolgten, sondern durch die Alliierten Expeditions#treitkräfte zu erfolgen 
habenden Wiedervereinigung Deut#chlands als Ganzes in den  völker- und  kriegsrechtlich dem Staate Deut#ches 
Reich garantierten Außengrenzen vom 31. Dezember 1937 aus politisch eigennützig, 
und zur weiteren Erschleichung von seit dem 18. Juli 1990 ungesetzlicher Besoldung aus privat habgie-
rig motivierten Gründen auf der Rechtsgrundlage einer durch die Streichung des Artikels 23 des be#at-
zungsrechtlichen Mittels der We#tmächte durch den US Außenmini#ter James Baker am 17. Juli 1990 in Paris 
und nicht durch den Einigungsvertrag vom 31. Augu#t 1990, 

–  wie  durch die  Verwaltung und  Gerichtsbarkeit der  Bundesrepublik  vereinte  Deutschland 
GmbH wi##entlich fal#ch behauptet –, 

nicht mehr  handlungsfähigen Bundesrepublik Deutschland aus einer  charakterlich ehrlo#en Ge#innung zur 
Verhinderung des mit dem Staate Deut#ches Reich abzuschließenden Friedensvertrag handelt, 
begeht unbeschadet jeglicher Fri#ten, 
ein  durch die Alliierten Expeditions#treitkräfte #trafrechtlich zu  ahndenden Völker-,  Kriegs-,  Alliierten Europakon-
trollratsverwaltungsge#etzes-,  Berlin#tatus-  und Be#atzungsrechtsbruch und damit ein Verbrechen wider die reichs-
verfa##ungs-,  reichsbeamten-  und reichsrechtlich garantierte  Men#chenwürde und wider die  reichsge#etzlich garan-
tierten  Men#chenrechte an  Staatsbürger,  Staats-,  Reichsbahn-,  Reichsbank-,  Reichsmedizinal- und  Reichspo#tbe-
amte als Hoheitsträger, 
sowie an Amtsverhältnisträger des Staates Deut#ches Reich praktizieren, 
die  weder  dem  grundgesetzlich niederen  Rechtswesen  der  Verwaltung  und  Gerichtsbarkeit  der  
Bundesrepublik vereinte Deutschland GmbH unterliegen, 
sondern exterritorial gegenüberstehen zu haben, 
noch  dem  Berliner  landesrechtlich niederen  Rechtswesen  der  Verwaltung  und Gerichtsbarkeit  des  
vereinten Landes Berlin unterliegen, 
sondern exterritorial gegenüberstehen zu haben, 
die, 
gemäß der wörtlichen Rechtsaus#agen der Alliierten gegenüber den Amtsverhältnisträgern des Staates Deut#ches 
Reich im Dezember 2007, Januar, Februar, März, April und Mai 2008, 
da ohne Friedensvertrag mit dem Staate Deut#ches Reich eine laufende Rechtssprechung, ein Rechtsfriede, 
eine Rechtssicherheit und eine Rechtseinheit nicht existiert, 
mit  jeder ge#etzlich möglichen #trafrechtlichen Anklage und  Aburteilung durch die  Alliierten Expeditions#treitkräfte 
einschließlich des seit dem 12. September 2001 wieder bestehenden Standrechts zu rechnen haben. 



Entsprechend der  zuvor  erwähnt  für und  gegen Staatsbürger,  Staatsbeamte und  Amtsverhältnisträger des 
Staates Deut#ches Reich real bestehenden völker-, kriegs-, alliierten europakontrollratsverwaltungsge#etzes-, berlin-
#tatus-, reichsverfa##ungs-, reichsbeamten-, reichs#taatsbürger-, reichszivil-, reichs#traf- und men#chenrechtlichen Sach-
verhalte und Tatbe#tände, 
die  durch jede grundgesetzliche, wie auch  durch jede  Berliner landesrechtliche Verwaltung und Ge-
richtsbarkeit  für  den  entsprechenden  Staatsbürger,  Staatsbeamten und  Amtsverhältnisträger des  Staates 
Deut#ches Reich  schriftlich anzuerkennen sind und niemals  negiert werden dürfen, beispielsweise durch 
Namensfälschung seitens  der  Verwaltung  und  Gerichtsbarkeit wie  Herr  Wolfgang  Ebel  oder  Herr 
Wolfgang Gerhard Günther Ebel, statt richtig Herr Dr. jur. h. c. Wolfgang Gerhard Günter Ebel, oder 
Anschriftenfälschung wie Koenigsweg 1 in 14163 Berlin oder Königsweg 4 in 14163 Berlin, statt richtig 
Königsweg 1 in B-1000 Berlin-Zehlendorf 1, 
handelt es sich in allen Fällen um durch die Verwaltung und durch die Gerichtsbarkeit vollendeten  
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Raubes der Men#chenwürde und Men#chenrechte, 
die, 

– da die Alliierten jede Generalamnestie oder Allgemeinen Amnestie ausschließen und so wört-
lich kein Problem damit haben 45 Millionen deutsche Politiker, Beamte, Richter, Staats-, Amts- 
und Rechtsanwälte, Notare und Rechtspfleger etc, #trafrechtlich anzuklagen und abzuurteilen –, 

 #trafrechtlich in allen Fällen für jede das Reichsrecht brechende deut#che Per#on zu ahnden ist.

Der, 
– unabhängig vom für eine neue Übergangszeit zu bestehen habenden be#atzungsrechtlichen Mittel 
der We#tmächte Bundesrepublik vereinte Deutschland GmbH –, 

seit dem 09. Mai 1945 be#chlagnahmt reichsverfa##ungs-, reichsbeamten- und reichsrechtlich fortbestehende durch 
die Alliierten Expeditions#treitkräfte völker- und kriegsrechtlich garantierten Außengrenzen vom 31. Dezember 1937 
neutral, handlungsfähig und #ouverän wiederherzu#tellende Staat Deut#ches Reich,
mit  Wi##en und Billigung des dem  SHAEF-Ge#etzgeber Alliierte  Expeditions#treitkräfte  unterliegenden Haupt-
quartiers des US European Command in Stuttgart,  völker-,  #taats-,  reichsverfa##ungs-,  reichsbeamten-  und reichs-
rechtlich, 

– gegen den Willen des bis zum 18. Juli 1990 zu bestehen gehabt habenden be#atzungsrechtlichen 
Mittel der We#tmächte Bundesrepublik Deutschland und gegen den  Willen des für eine erneute 
Übergangszeit zu bestehen habenden  be#atzungsrechtlichen Mittel der We#tmächte Bundesrepublik  
vereinte Deutschland GmbH –,

seit dem 08.  Mai 1985 genehmigten zeitweiligen Reichsverfassungsorgan Kommi##ari#che Reichsregierung 
mit  reichsverfa##ungs-,  reichsbeamten-  und  reichsrechtlichen  provi#ori#chen  Amts#itz auf  dem mit  einem  Haus 
bebauten seit  dem 09.  Mai 1945  be#chlagnahmt der Anwei#ung, Kontrolle  und Gerichtsbarkeit  den Alliierten 
Expeditions#treitkräften unterliegenden Reichsei#enbahnvermögen, 

– Deut#che Reichsbahn –, 
gelegen im Königsweg 1 in B-1000 Berlin-Zehlendorf 1,
teilt deut#cher#eits verwaltungsrechtlich und gerichtlich unanta#tbar dem ge#amten Deut#che Volk, 
der Bundesrepublik vereinte Deutschland GmbH und deren Verwaltung und Gerichtsbarkeit, 
wie auch dem Berliner landesrechtlich vereinten Land Berlin und deren Verwaltung und Gerichtsbar-
keit, 
das Folgende mit:

Die Arbeit des auf Anwei#ung des SHAEF-Ge#etzgebers Alliierte Expeditions#treitkräfte in Einvernehmlichkeit mit 
den  Viermächten seit  dem 08.  Mai 1985 zu bestehen habenden zeitweiligen Reichsverfassungsorgans 
Kommi##ari#che Reichsregierung, 
völker-, reichsverfa##ungs-, reichsbeamten- und reichsrechtlich durch seit dem 01. Mai 1965 deut#chereits verwal-
tungsrechtlich und  gerichtlich unanta#tbar ohne #chriftliche Ermächtigung des Befehlshabers der Alliierten un-
kündbaren Staats- und Reichsbahnbeamten, 
durch  den  Sondermini#ter  des  US Department  of  State  Berlin,  Mini#ter John C.  Kornblum,  im  Deut#chen 
Reichstag am 20.  Oktober 1985 als seit dem 08.  Mai 1985 in  Per#onalunion amtierender Reichsmini#ter für 
Transport-, Umwelt#chutz-,  Energie- und Verkehrswe#en des ständigen Reichszentralorgans  Reichsmini#terium 
für Transport-,  Umwelt#chutz-, Energie- und Verkehrswe#en,  sowie  amtierender Reichskanzler des zeitweiligen 



Reichsverfassungsorgans Kommi##ari#che Reichsregierung als Amtsverhältnisträger des Staates Deut#ches Reich 
dien#tverpflichtet, 
diente
1tens der Öffnung der innerdeut#chen Wirt#chaftsgrenzen gegen den Willen der Deutschen Demokratischen 

Republik und  gegen  den  Willen der  Bundesrepublik  Deutschland,  deren  Öffnung am  09. 
November 1989 im Deut#chen Reichstag am 15. November 1987 durch den dien#tverpflichtet amtierenden 
Reichskanzler, Herrn Wolfgang Gerhard Günter Ebel, öffentlich mitgeteilt wurde und dient heute

2tens der ausstehenden, 
–  durch die  Politik, der  Verwaltung und  Gerichtsbarkeit der  Bundesrepublik vereinte 
Deutschland GmbH mittels Völker-, Kriegs-, Alliierten Europakontrollratsverwaltungsge#etzes-, 
Berlin#tatus-, Be#atzungs-, Reichsverfa##ungs-, Reichsbeamten-, Reichs- und Men#chenrechtsbruch 
verhinderten sowie  an  den  durch  die  Alliierten  dien#tverpflichtet  amtieren zu  habenden 
Reichskanzler und  Reichsmini#ter mehrmals praktiziert  versuchten  Morden,  und  wider die 
reichsverfa##ungsrechtlich garantierte Men#chenwürde und wider die reichsge#etzlich garantierten  
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Men#chenrechte vollendet praktizierte Verbrechen wider die Men#chlichkeit  –, 
durch  die  Alliierten  Expeditions#treitkräfte mit  dem Staate  Deut#ches  Reich zu  erfolgen  habenden 
Wiedervereinigung Deut#chlands als Ganzes in den völker- und kriegsrechtlich garantierten Außengrenzen 
vom 31. Dezember 1937 zur Wiederher#tellung von Recht, Einheit, Frieden, Sicherheit und Gerechtigkeit, 
allein dem Wohle und Nutzen des ge#amten Deut#chen Volkes, auf dem Wege der zu proklamierenden 
Vereinigten Staaten von Europa vom Atlantik ein#chließlich des Mittelmeerraumes bis zum Ural, 

zur Auflösung der Europäischen Union.       

Ohne jedwedes Unrechtsbewußtsein praktiziert auf Veranlassung der  grundgesetzlichen Parteien, der 
Politik, Verwaltung und Gerichtsbarkeit der Bundesrepublik vereinte Deutschland GmbH, 
der Berliner landesrechtlichen Politik, Verwaltung und Gerichtsbarkeit des vereinten Land Berlin, 
in dem Wissen der  Verwaltungen und Gerichte das ohne den durch die Alliierten Expeditions#treitkräfte in 
den  Außengrenzen vom 31.  Dezember 1937  neutral,  handlungsfähig  und  #ouverän  wiederherzu#tellenden Staate 
Deut#ches Reich abzuschließenden Friedensvertrag das be#chlagnahmt fortbestehende Reichsei#enbahn-, Reichs-
bank- und Reichspo#tvermögen auch am heutigen Tage der Anwei#ung, Kontrolle und Gerichtsbarkeit den Alliier-
ten Expeditions#treitkräfte unterliegt und keinem zur Zeit tätigen Deutschen Gericht,
wohlwissend, 
daß, 
die Alliierte Kommandantur Berlin dem Reichsmini#ter für Transport-, Umwelt#chutz-, Energie- und Verkehrswe#en 
den Wortlaut der  Ernennungsurkunde des Reichsmini#ters als  Amtsverhältnisträger des ständigen Reichszen-
tralorgans  Reichsmini#terium für Transport-,  Umwelt#chutz-,  Energie-  und Verkehrswe#en genehmigt hatte und 
diese  Ernennungsurkunde dem  Regierenden Bürgermeister von Berlin am 12.  September 1985 zu über-
geben war, übergeben und durch den Regierenden Bürgermeister von Berlin angenommen wurde, 
das  be#atzungsrechtliche Mittel der We#tmächte Deutsche Bundesbahn spätestens am 18.  Juli 1990 ebenso 
aufzulösen war, wie das be#atzungsrechtliche Mittel der Union der Soziali#ti#chen Sowjet-Republiken Deutsche 
Reichsbahn im Gebiet Mitteldeut#chland und dem seit dem 08. Mai 1985 bestehenden ständigen Reichs-
zentralorgan  Reichsmini#terium  für  Transport-,  Umwelt#chutz-,  Energie-  und  Verkehrswe#en zu  übergeben 
gewesen war,  
durch Negationsklage des Staates Deut#ches Reich beim Sozialgericht in Berlin das Sozialgericht Berlin die 
Exi#tenz und Handlungsfähigkeit des ständigen Reichszentralorgans Reichsmini#terium für Transport-, Umwelt-
#chutz-, Energie- und Verkehrswe#en, 
wie  auch  die  Exi#tenz  und  Handlungsfähigkeit des  zeitweiligen  Reichsverfassungsorgans  Kommi##ari#che 
Reichsregierung gerichtlich fe#tge#tellt und  sich  wegen  der  fehlenden  grundgesetzlichen und  Berliner 
landesrechtlichen Gerichtsbarkeit in Angelegenheiten des Staates Deut#ches Reich für sachlich unzuständig 
und gerichtsverfassungsgesetzlich unzulässig erklärt hat. 

Damit wurde deut#cher#eits verwaltungsrechtlich und gerichtlich unanta#tbar fe#tge#tellt,
daß das  grundgesetzliche Rechtswesen durch den Rechtsakt der Viermächte am 17.  Juli 1990 in  Paris mit 
sofortiger Wirkung zum 18.  Juli 1990  durch die  Gebrauchmachung von denen den We#tmächten obliegenden 
Vorbehaltsrechten betreffend das be#atzungsrechtliche Mittel der We#tmächte Grundgesetz für die Bundesrepu-
blik Deutschland, 



– seitens des  US Außenmini#ter James Baker ist  durch dessen Streichung der  Präambel und des 
Artikels 23 des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland das be#atzungsrechtliche Mittel 
der We#tmächte Bundesrepublik Deutschland handlungsunfähig erloschen untergegangen –, 

die Bundesrepublik Deutschland kein Staat, 
und das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland kein anwendbares Rechtsmittel ist, 
sondern das gesamte grundgesetzlich niedere Rechtswesen gegenüber dem reichsverfa##ungsrechtlich höhe-
ren Rechtswe#en des Staates Deut#ches Reich keine Anwendung findet,
wie das grundgesetzliche Eisenbahn-Neugliederungsgesetz kein reichsge#etzliches Rechtsmittel, 
sondern das gesamte grundgesetzliche Bundeseisenbahnvermögen eine kriminelle Vereinigung zur Ver-
hinderung des mit dem Staate Deut#ches Reich abzuschließenden Friedensvertrag ist.

Der zuvor erwähnt tatsächlich bestehenden  völker-,  kriegs-,  alliierten europakontrollratsverwaltungsge#etzes-, 
berlin#tatus-, reichsverfa##ungs-, reichsbeamten- und reichsrechtlichen Sach- und Rechtslage entsprechend, 

– dürfen ohne #chriftliche Ermächtigung des SHAEF-Befehlshabers in Deut#chland be#chlagnahmt fortbe-
stehendes Reichsei#enbahnvermögen weder verkauft, zerstört, als Bundeseisenbahneigentum be- 
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bezeichnet oder geführt, noch Grundbücher geändert werden –, 
hat die Verwaltung des Reichsbahnvermögens in Berlin beim Senator für Finanzen in Berlin als durch die Alli-
ierten dem Senator für Finanzen in Berlin zur Wahrung und Mehrung des zwangsübertragen zu verwaltenden 
Reichsei#enbahnvermögens fort zu bestehen,
ist diesen realen Sachverhalten und Tatbe#tänden entsprechend ebenso wie das  Bundeseisenbahnvermögen 
auch die  Eisenbahn-Siedlungs-Gesellschaft  Berlin mbH keine durch den  Befehlshaber des SHAEF-Ge-
#etzgebers Alliierte Expeditions#treitkräfte für be#chlagnahmt fortbestehendes Reichsei#enbahnvermögen zugelassene 
Verwaltung, 
die die Berechtigung hätte Mietverträge der fortbestehen zu habenden Verwaltung des Reichsbahnvermögens 
in Berlin zu übernehmen, oder selbst schließen zu dürfen, 
sondern unstreitig eine kriminelle Vereinigung zum Zwecke der Verhinderung der bisher nicht erfolg-
ten, sondern erst durch die Alliierten zu erfolgen habenden Wiedervereinigung Deut#chlands als Ganzes.     

Die bis zum mit  dem  wiederherzu#tellenden Staate  Deut#ches Reich abzuschließenden  Friedensvertrag offene 
Deut#che Frage ist  völker-  und kriegsrechtlich ausschließlich mit  Staatsbeamte und  Amtsverhältnisträger des 
Staates Deut#ches Reich lösbar und in keinen Falle durch Vertreter der Bundesrepublik vereinte Deutsch-
land GmbH möglich, 
weswegen der zur Wiedervereinigung Deut#chlands als Ganzes völker- und kriegsrechtlich verpflichtete SHAEF-
Ge#etzgeber Alliierte Expeditions#treitkräfte, 

– seit dem 09. Mai 1945 besteht bis zum heutigen Tage der Zweite Weltkrieg fort und besteht 
ausschließlich ein Waffenstillstand, der durch die Alliierten zu jedem Zeitpunkt geändert werden 
kann –, 

den seit seiner Geburt  berlin#tatusrechtlichen Staatsbürger Herrn Wolfgang Gerhard Günter Ebel, und seit 
dem 28. Januar 2004 den reichsrechtlichen Ehrentitel Dr. jur. h. c. tragend, der zu keinem Zeitpunkt seines 
Lebens und seiner  Arbeit über einen  Bundespersonalausweis, noch über einen  Bundesreisepaß verfügt, 
sondern von der  bundesrechtlichen und  Berliner landesrechtlichen Personalausweispflicht durch die 
Zentrale Personalausweisstelle freigestellt wurde, 
seit dem 01. Mai 1965 auf Lebenszeit in einem öffentlich-rechtlichen Beamten- und Dien#trechtsverhältnis zum 
Staate Deut#ches Reich stehende Staats- und Reichsbahnbeamte Herr Dr. jur. h. c. Wolfgang Gerhard Günter 
Ebel  als  seit  dem 08.  Mai 1985 auf Zeit  in einem  öffentlich-rechtlichen Amtsrechtsverhältnis zum Staate 
Deut#ches Reich stehende Amtsverhältnisträger dien#tverpflichtet dieser Tatbe#tand völker-, reichs#taats-, reichsver-
fa##ungs-,  reichsbeamtenrechtlich und  reichsge#etzliche  Sachverhalt durch jede  deutsche Verwaltung und Ge-
richtsbarkeit amtlich und damit schriftlich anzuerkennen ist,
so auch durch das völker-, kriegs- berlin#tatus- und reichsverfa##ungsrechtlich kriminelle Bundeseisenbahnver-
mögen, die völker-, kriegs- berlin#tatus- und reichsverfa##ungsrechtlich kriminelle Eisenbahn-Siedlungs-Gesell-
schaft Berlin mbH, durch den völker-, kriegs- berlin#tatus- und reichsverfa##ungsrechtlich kriminell handelnden 
Senator für Finanzen in Berlin als durch die We#tmächte zwangsweise eingesetzter Haupttreuhänder und 
nicht Eigentümer  be#chlagnahmt fortbestehenden Reichs-,  Reichsei#enbahn-,  Reichsbank- und Reichspo#tvermö-
gens im Gebiet der fortbestehenden Be#onderen Zone Berlin, durch das Amtsgericht Schöneberg in Berlin, 
durch das Landgericht in Berlin und durch das Kammergericht in Berlin.  



Im reichsverfa##ungsrechtlich höheren Rechtswe#en des Staates Deut#ches Reich dien#tverpflichtet deut#cher#eits ver-
waltungsrechtlich und gerichtlich unanta#tbar zu vertreten durch den in Per#onalunion Staatsbürger, Staats- und 
Reichsbahnbeamten sowie Amtsverhältnisträger des Staates Deut#ches Reich, 
Herrn Dr. jur. h. c. Wolfgang Gerhard Günter Ebel, 
gibt  es  gemäß dem in der  Fassung vom 22.  Mai 1949 unveränderbaren  reichsge#etzlichen  Bürgerlichen 
Ge#etzbuch kein  Rechtsmittel Gesellschaft  bürgerlichen  Rechts  Königsweg und  damit  keinen Gesell-
schaftsvertreter Herr Matthias von Tippelskirch als Gläubiger, 

–  eine  durch das  Bundeseisenbahnvermögen,  die  Eisenbahn-Siedlungs-Gesellschaft Berlin 
mbH,  den  Polizeiabschnitt 43,  durch das  Amtsgericht Schöneberg in Berlin oder  durch das 
Landgericht Berlin in Berlin-Mitte entweder Wolfgang Ebel oder Wolfgang Gerhard Günther 
Ebel bezeichnete Person gibt es weder im Koenigsweg 1, noch im Königsweg 4 in 14163 Berlin 
wohnhaft –, 

der durch ein zum reichsverfa##ungsrechtlich höheren Rechtswe#en des Staates Deut#ches Reich Berliner landes-
rechtlich sachlich unzuständigen und  gerichtsverfassungsrechtlich unzulässigen Amtsgericht Schöne-
berg in Berlin aus seinen durch die Alliierten seit dem 08. Mai 1985 zu Kostenlasten des Senators für  
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Finanzen in Berlin zugewiesenen reichsverfa##ungs-, reichsbeamten- und reichsrechtlich provi#ori#chen Amts#itz als 
dien#tverpflichteter  Reichsmini#ter  und  Reichskanzler  Amtsverhältnisträger des  durch  die  Alliierten  wiederherzu-
#tellenden Staates Deut#ches Reich sowie aus seiner gemäß den real bestehenden reichsge#etzlichen Amtshand-
lungsan#prüchen für Amtsverhältnisträger des Staates Deut#ches Reich provi#ori#chen Amtswohnung im Königsweg 
1 in B-1000 Berlin-Zehlendorf 1, zu Kostenlasten des Senators für Finanzen in Berlin, 
ohne jegliche #chriftliche Ermächtigung des Befehlshabers des US Europa Command und ohne jeglichen reichsrecht-
lichen Gerichtsurteils, 
auf  Veranlassung der im Reichsrecht Privatper#on keine reichsrechtliche Rechtspflegerin Frau Heinecke, und 
keine reichsrechtliche Gerichtsvollzieherin Frau Carola Frick, 
am 21.  Februar 2008 durch  polizeiliche Willkür zwangsweise Zutrittsverbot zum  be#chlagnahmt fortbe-
stehenden Reichsei#enbahnvermögen Königsweg 1, in B-1000 Berlin-Zehlendorf 1 erhielt,
in Kenntnis des zum reichsrechtlichen Rechtswe#en des Staates Deut#ches Reich unzulässigen, 
ausschließlich  zum  Berliner  landesrechtlichen  Rechtswesen zugelassenen gegen  einen  Staats-  und 
Reichsbahnbeamten und Amtsverhältnisträger des Staates Deut#ches Reich unzulässigen Zivilprozeßrichter am 
Amtsgericht Schöneberg in Berlin, Herr Zehrer, 
daß  be#chlagnahmt fortbestehendes  Reichsei#enbahnvermögen der  Anwei#ung,  Kontrolle  und Gerichtsbarkeit  den 
Alliierten Expeditions#treitkräfte unterliegend, 
deut#cher#eits verwaltungsrechtlich und  gerichtlich unanta#tbar weder ein  Verkaufsrecht für  be#chlagnahmt 
fortbestehendes  Reichei#enbahnvermögen besteht  und  die  vermeintlichen  Kläger Herr  Matthias  von 
Tippelskirch und Frau Heike Zaiser als  Hehler geraubten Reichsei#enbahnvermögen durch die Polizei und 
ungesetzlichen Gerichtsbarkeit in  ihren vollendeten  Völker-  und Kriegsrechtsverbrechen geschützt wurden 
und bis zum heutigen Tage geschützt werden, 
noch eine Gerichtsbarkeit besteht und somit der Richter am Amtsgericht Schöneberg in Berlin, 
der zum reichsrechtlich höheren Rechtswe#en des Staates Deut#ches Reich unzulässige Berliner landesrecht-
liche Prozeßpfleger und Rechtsanwalt, Herr Matthias Schulz, 
ebenso wie die zum Reichsrecht unzulässige Berliner landesrechtliche Rechtspflegerin, Frau Heinecke, 
so auch die zum Reichsrecht unzulässige Berliner landesrechtliche Obergerichtsvollzieherin, Frau Carola 
Frick,
zur Verhinderung der erst durch die Alliierten Expeditions#treitkräfte zu erfolgen habenden Wiedervereinigung 
Deut#chlands als Ganzes, 
aus politisch eigennützig und privat habgierig motivierten Gründen aus einer völker-, kriegs-, reichsverfa#-
#ungs-, reichsbeamten- und reichsrechtlich charakterlich ehrlo#en Ge#innung an den dien#tverpflichtet amtieren zu ha-
benden Reichsmini#ter für Transport-,  Umwelt#chutz-,  Energie-  und Verkehrswe#en  und Reichskanzler als  Amts-
verhältnisträger des durch die Alliierten wiederherzu#tellenden Staates Deut#ches Reich, 
wider die reichsverfa##ungsrechtlich garantierte Men#chenwürde und wider die reichsge#etzlich garantierten Men#chen-
rechte,
gemein#chaftlich Verbrechen wider die Men#chlichkeit vollendet in dem Wi##en und Bewußt#ein praktizierten und 
praktizieren, 



das ein  Staatsbürger,  Staats-  und Reichsbahnbeamter sowie  Amtsverhältnisträger des Staates  Deut#ches Reich 
keine Rechtsansprüche irgendwelcher Art weder an die frühere  Bundesrepublik Deutschland oder an 
die heutige Bundesrepublik vereinte Deutschland GmbH, noch an das frühere Land Berlin oder an das 
heutige vereinte land Berlin hat, 
sondern beiden  grundgesetzlich,  wie auch  Berliner landesrechtlich niederen  Rechtswesen exterritorial 
gegenüberstehend, 
ausschließlich dem reichsverfa##ungsrechtlich höher gegenüberstehenden Rechtswe#en des Deut#chen Reichs an 
den durch die Alliierten Expeditions#treitkräften wiederherzu#tellenden Staat Deut#ches Reich hat. 

Der Staat Deut#ches Reich besteht mit Wi##en und Billigung des Headquarters, US European Command, 
auf die unverzügliche seit  dem 22.  September 1980  voll#tändige Bezahlung der Be#oldungs-  und Ent#chädi-
gungsan#prüche aus  dem  be#chlagnahmt fortbestehenden  Reichsei#enbahnvermögen sowie  Rehabilitation des 
Staats- und Reichsbahnbeamten Herrn Dr. jur. h. c. Wolfgang Gerhard Günter Ebel durch den Senator für  
Finanzen in Berlin,
sowie mit Wi##en und Billigung des Headquarters, US European Command, 
seit dem 08.  Mai 1985 auf die  #ofortige voll#tändige Bezahlung der Amtshandlungs-,  Be#oldungs-  und Ent#chä-
digungsan#prüche aus dem be#chlagnahmt fortbestehenden Reichsvermögen sowie Rehabilitation des Amtsverhält-
nisträgers des Staates Deut#ches Reich dien#tverpflichtet amtieren zu habenden Reichsmini#ters und Reichskanzlers 
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Herrn Dr. jur. h. c. Wolfgang Gerhard Günter Ebel durch den Senator für Finanzen in Berlin,
sowie mit Wi##en und Billigung des US European Command, 
zur Verbe##erung und Ausweitung der Arbeit des ständigen Reichszentralorgans Reichsmini#terium für Trans-
port-, Umwelt#chutz-, Energie- und Verkehrswe#en bis zur durch den Rat der Außenmini#ter der Fünfmächte zu er-
folgen habenden Proklamation der vereinigten Staaten von Europa vom Atlantik ein#chließlich des Mittelmeerrau-
mes bis zum Ural, 
wie auch zur Verbe##erung und Ausweitung der Arbeit des zeitweiligen Reichsverfassungsorgans Kommi##a-
ri#che Reichsregierung bis zum mit dem Staate Deut#ches Reich abzu#chließenden Friedensvertrag,
zur Wahrung, dem Schutze und Fortbe#tande des verfa##ungsrechtlich Be#onderen Status von Berlin,  
auf die #chnell#tmögliche Übergabe des gesamten Jagd#chloß Glienicke auf Zeit durch das Bezirksamt Steglitz-
Zehlendorf von Berlin als provi#ori#chen Amts#itz des gesamten Kabinetts der Kommi##ari#chen Reichsregierung 
und provi#ori#chen Amtswohnung der Amtsverhältnisträger des Staates Deut#ches Reich,
des gesamten Kabinetts der Kommi##ari#chen Regierung und provi#ori#chen Amtswohnung der Amtsverhältnisträger 
des Landes Frei#taat Preußen,
des gesamten Kabinetts der Kommi##ari#chen Regierung und provi#ori#chen Amtswohnung der Amtsverhältnisträger 
der Provinz Brandenburg und Stadtgemeinde Berlin,
des gesamten Kabinetts der Kommi##ari#chen Regierung und provi#ori#chen Amtswohnung der Amtsverhältnisträger 
des Kommunalverbandes Gebietskörper#chaft von Groß-Berlin, 
für  die  Ge#amtko#ten zu  Kostenlasten des  durch  die  Alliierten eingesetzt  zwangsweise  zu  verwalten,  zu 
wahrenden und  zu  mehrenden  Reichseigentum,  Preußischen  Landeseigentum,  Provinzialeigentum der  Provinz 
Brandenburg und Stadtgemeinde Berlin und  Kommunaleigentum des Kommunalverbandes  Gebietskörper#chaft 
von Groß-Berlin im Gebiet der fortbestehenden Be#onderen Zone Berlin beim Haupttreuhänders Senator  
für Finanzen in Berlin.

Sie, Herr Bezirksbürgermeister des Berliner landesrechtlichen Verwaltungsbezirks Steglitz-Zehlendorf  
von  Berlin,  weder  zum  reichsverfa##ungsrechtlich höheren  Rechtswe#en  des be#chlagnahmt fortbestehenden 
Staates Deut#ches Reich, oder als zum landesverfa##ungsrechtlich höheren Rechtswe#en des be#chlagnahmt fortbe-
stehenden Landes  Frei#taat Preußen, oder als zum provinzialordnungsrechtlichen höheren Rechtswe#en der  be-
#chlagnahmt fortbestehenden Provinz Brandenburg und Stadtgemeinde Berlin, oder zum kommunalverfa##ungs-
rechtlich höheren Rechtswe#en des Kommunalverbandes Gebietskörper#chaft von Groß-Berlin, noch zum verfa#-
#ungsrechtlich höheren  Rechtswe#en des  Gebietes  der  Be#onderen  Zone  Berlin als  Bezirksbürgermeister 
zugelassen, 
obliegt deutscherseits, 
als  durch die Alliierten Expeditions#treitkräfte einge#etzter Zwangsverwalter treuhänderisch zu  verwaltendes,  zu 
wahrendes und zu mehrendes Reichseigentum, Eigentum des Landes Frei#taat Preußen, der Stadtgemeinde Berlin 
und der  Gebietskörper#chaft  von  Groß-Berlin im Gebiet  der  fortbestehenden  Be#onderen  Zone  Berlin zur 
Fortführung und  Mehrung der  Arbeit zur  Proklamation der Vereinigten Staaten von Europa vom Atlantik ein-



#chließlich des Mittelmeerraumes bis zum Ural, sowie zur Fortführung und Mehrung der Arbeit zur Wiedervereini-
gung Deut#chlands als Ganzes durch das zeitweilige Reichsverfassungsorgans Kommi##ari#che Reichregierung im 
durch den  Bezirksbürgermeister des Verwaltungsbezirkes  Steglitz-Zehlendorf von Berlin zu  verwaltend 
als provi#ori#chen Amts#itz und provi#ori#che Amtswohnung auf Zeit des in Per#onalunion per#ongebunden dien#tver-
pflichtet amtieren zu habenden Reichsmini#ters für Transport-,  Umwelt#chutz-,  Energie-  und Verkehrswe#en, sowie 
Reichskanzlers des Staates  etc., Herrn Dr. jur. h. c. Wolfgang Gerhard Günter Ebel, 
als Amtsverhältnisträger des Staates Deut#ches Reich zu übergebenden Jagd#chloß Glienicke zur durch die Alli-
ierten  Expeditions#treitkräfte  ge#etzten  völker-,  kriegs-,  alliierten  europakontrollratsverwaltesge#etzes-,  reichs#taats-, 
reichsverfa##ungs-,  reichsbeamten-  und  reichsrechtliche  Pflicht der  zu  übergebenden  Gebäudeübergabe  der 
berlin#tatusrechtlich rechtmäßig bestehenden Amtshandlungs-, Be#oldungs- und Ent#chädigungsrechtsan#prüche der 
Staats-,  Reichsbahn-,  Reichsbank-,  Reichsmedizinal-  und  Reichspo#tbeamten,  sowie  Kabinettsmitglieder und 
sonstigen Amtsverhältnisträger des be#chlagnahmt fortbestehenden durch die Alliierten in den Außengrenzen vom 
31.  Dezember 1937  neutral,  handlungsfähig und  #ouverän wiederherzu#tellenden Staates  Deut#ches Reich in dem 
Wi##en und Bewußt#ein, 
daß das be#chlagnahmt fortbestehende Reichsei#enbahnvermögen, 

–  weswegen die  Bundesrepublik  vereinte  Deutschland GmbH,  der  Senator  für  Finanzen in 
Berlin, der Herr Matthias von Tippelskirch und die Frau Heike Zaiser weder der Eigentümer, 
noch ein Gläubiger, sondern Betrüger sind –, 

der Anwei#ung und Kontrolle sowie der Gerichtsbarkeit fortbestehend den Alliierten Expeditions#treitkräfte  
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unterliegt, 
die Aufgabe dafür die per#önliche Verantwortung zu tragen, 
daß sämtliche  durch die kriminelle Vereinigung Eisenbahn-Siedlungs-Gesellschaft  Berlin mbH vom 
Dachboden des Reichsei#enbahnvermögens Königsweg 1 geraubten Akten und Gegen#tände, 
sowie aus dem momentan fortbestehenden provi#ori#chen Amts#itz der Kommi##ari#chen Reichsregierung, 
wie auch die zum Überleben benötigte Medikamente und per#önlichen Gegen#tände des tat#ächlich dien#tverpflichtet 
amtieren zu habenden Reichskanzlers und Reichsmini#ters, 
Herrn Dr. jur. h. c. Wolfgang Gerhard Günter Ebel, 
aus dessen bisherige provi#ori#che Amtswohnung herausgebracht und vollständig in des Jagd#chloß Glienicke 
verbracht werden, 

–  durch die  Polizei  ohne  irgendein  Schriftstück mittels  Willkür  ausgesprochen und 
zwangsweise auf den Bürgersteig gesetzt –, 

das Grund#tücksbetrittsverbot als direkten Willkürakt aufgehoben und das gesamte Verfahren wegen Unzu-
lässigkeit grundgesetzlicher und Berliner landesrechtlicher Gerichtsbarkeit, 
zu  Kostenlasten der  Regierung der Bundesrepublik vereinte Deutschland GmbH, Frau  Bundeskanzler 
Angela Merkel, 
sowie aller seit dem 08. Mai 1985 Bundesminister für Bau Wohnen und Verkehr, 
des Senators für Finanzen beim Senator für Finanzen in Berlin Herrn Dr. Thilo Sarrazin, 
der reichsrechtlich natürlichen Privatper#onen Herr Matthias von Tippelskirch und Frau Heike Zaiser, 
der Richter am Amtsgericht Schöneberg in Berlin, Frau Dr. Hansen, Frau Gripp-Anasal, Herr Gerloff, 
Herr Zehrer, Herr König u. a., 
der Rechtspfleger am Amtsgericht Schöneberg in Berlin, Frau Heinecke u. a., 
sowie der Obergerichtsvollzieherin am Amtsgericht Schöneberg in Berlin Frau Carola Frick u. a.,    
zur Her#tellung von Gerechtigkeit durch die Gerichte des vereinten Land Berlin eingestellt wird.   

Auf der Rechtsgrundlage des  Urteils des  Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte ist die seit 
dem 18.  Juli 1990 benutzte  Bezeichnung „Bundesrepublik  des  vereinheitlichten Deutschland“ oder 
„Bundesrepublik des vereinten Deutschland“ völker-, kriegs- und berlin#tatusrechtlich unrichtig, 
da beide gemäß der 12 Haager Friedensabkommen, die Bundesrepublik des vereinheitlichten Deutschland, 
wie auch die  Bundesrepublik des vereinten Deutschland weder ein  Völkerrechts#ubjekt,  noch ein Staat 
sind, 
sondern auf Veranlassung der  Alliierten Expeditions#treitkräfte die  Bundesrepublik vereinte Deutschland 
eine GmbH ist, 
die zu einem Zeitpunkt den die Alliierten bestimmen, vollständig aufzulösen ist.

In dem Wi##en und Bewußt#ein, 



Herr  Bürgermeister des  berlin#tatusrechtlich richtig  zu  bezeichnenden  Verwaltungsbezirkes  Berlin-
Zehlendorf von Groß-Berlin und nicht Steglitz-Zehlendorf von Berlin, 
und der Tat#ache, 
daß der zur Wahrung, dem Schutze und Fortbe#tande des verfa##ungsrechtlich Be#onderen Status von Berlin für 
das ge#amte Deut#che Volk durch die Alliierten Expeditions#treitkräfte dien#tverpflichtet in Per#onalunion seit Geburt 
Staatsbürger, seit dem 01. Mai 1965 auf Lebenszeit Staats- und Reichsbahnbeamte sowie seit dem 08. Mai 
1985 bis zum mit dem Staate  Deut#ches Reich abzuschließenden  Friedensvertrag Amtsverhältnisträger des 
Staates  Deut#ches Reich ohne geltenden Gerichtsbeschluß am 21.  Februar 2008 durch Aufforderung der 
reichsrechtlich natürlichen Per#on des Herrn Matthias von Tippelskirch an die Vollstreckungsbeamtin Frau 
Carola Frick, 
die Vollstreckungsbeamtin die auf der Reichsei#enbahnliegen#chaft berlin#tatuswidrigen Polizeibeamten aufge-
fordert hat den  dien#tverpflichtet amtierenden Amtsverhältnisträger des Staates  Deut#ches Reich zwangsweise 
vom Reichsei#enbahngrund#tück zu entfernen und ohne #eine lebenserhaltenden Medikamente auf den Bürger#teig 
zu stellen, 
werden Sie zur  Vermeidung ihrer Verhaftung durch die Alliierten Expeditions#treitkräfte aufgefordert das 
Jagd#chloß Glienicke zur sofortigen Fortführung und Erweiterung der Arbeit der Kommi##ari#chen Reichsregierung 
und deren ge#amten Kommi##ari#chen Kabinett, 
der  Arbeit der Kommi##ari#chen Regierung des Landes  Frei#taat Preußen und deren  ge#amten Kommi##ari#chen 
Landeskabinett, 
der Arbeit des Kommi##ari#chen Oberprä#idiums, der Kommi##ari#chen Provinzialregierung der Provinz Brandenburg 
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und Stadtgemeinde Berlin und deren ge#amten Kommi##ari#chen Provinziallandtagskabinett, 
sowie der Arbeit der Kommi##ari#chen Regierung des Kommunalverbandes Gebietskörper#chaft von Groß-Berlin 
und deren Bezirksabgeordneten,
sowie  die  zu  den  zuvor  erwähnten  Amtsverhältnisträgern gehörenden  Amtswohnungen unverzüglich  zu 
Kostenlasten des Senators für Finanzen in Berlin zur Verfügung zustellen.

Zur Aufklärung über die durch die Bundesrepublik vereinte Deutschland GmbH und durch das vereinte  
Land Berlin an den  deut#cher#eits verwaltungsrechtlich und  gerichtlich durch  unanta#tbaren Beschluß des 
Amtsgericht Köln auf Lebenszeit  fe#tge#tellten Staats-  und Reichsbahnbeamten des Staates  Deut#ches Reich, 
sowie durch Vernehmungsprotokoll des Kriminalgerichts Tiergarten in Berlin deut#cher#eits verwaltungs-
rechtlich und gerichtlich unanta#tbar fe#tge#tellten Reichskanzler als Amtsverhältnisträger des Staates Deut#ches 
Reich dennoch vollendet praktizierten Verbrechen wider die Men#chenwürde und wider die Men#chenrechte,
ist diese  Aufforderung an den Bürgermeister zur  unverzüglichen Übergabe des Jagd#chlo##es Glienicke zur 
Fortführung und Erweiterung der Arbeit der Kommi##ari#chen Reichsregierung zum Zwecke der Wiedervereinigung 
Deut#chland als Ganzes im Internet zu veröffentlichen.  
               
Mit dem Ausdruck der vorzüglichen Hochachtung

                            Der Staat 2tes Deut#ches Reich
             Der Amtsverhältnisträger des zeitweiligen Reichsverfassungsorgans Kommi##ari#che Reichsregierung,

                Der Reichskanzler,
                  Der Amtsverhältnisträger des ständigen Reichszentralorgans Reichsmini#terium für Transport-,

                Umwelt#chutz-, Energie- und Verkehrswe#en,
               Der Reichsmini#ter

                                           Das Reichsland Frei#taat Preußen
             Der Amtsverhältnisträger des zeitweiligen Landesverfassungsorgans Kommi##ari#ches Staatsmini#terium

                             Der Mini#terprä#ident und Landesmini#ter
                         Die Provinz Brandenburg und Stadtgemeinde Berlin

               Der Amtsverhältnisträger des zeitweiligen Provinzialordnungsorgans Kommi##ari#ches Oberprä#idium
                                               Der Oberprä#ident 
                         Der Kommunalverband Gebietskörper#chaft von Groß-Berlin

Der Amtsverhältnisträgerträger des zeitweiligen Kommunalverfassungsorgans Kommi##ari#cher Magi#trat in Groß-Berlin
               Der Oberbürgermei#ter 
                          und 

                       Der Generalbevollmächtigte für den verfa##ungsrechtlich Be#onderen Status von Berlin,
                     als in Per#onalunion Staatsbeamter des Staates 2tes Deut#ches Reich, Landesbeamter des Landes 
                   Frei#taat Preußen, Provinzialbeamter der Provinz Brandenburg und Stadtgemeinde Berlin und 

       Kommunalbeamter der Gebietskörper#chaft von Groß-Berlin  
            Der Amtsleiter der Körper#chaft öffentlichen Rechts zur Eruierung von Verwaltungs-, Polizei- 
 und Regierungskriminalität der Bundesrepublik Deutschland, der Bundesrepublik vereinte Deutschland GmbH 



                  der Länder der Bundesrepublik Deutschland, des Landes Berlin und vereinten Land Berlin, 
reichsverfa##ungsrechtlicher und reichsbeamtenrechtlicher Rechts#achver#tändiger des Staates 2tes Deut#ches Reich,

       preußisch landesverfa##ungsrechtlicher und landesbeamtenrechtlicher Rechtskon#ulent des Landes Frei#taat Preußen, 
                         Dr. jur. h. c. Wolfgang Gerhard Günter  E b e l
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